
 

 
Europa lässt Amflora zu: trotz Antibiotikaresistenz  und gentechnik-
freier Alternativen 
 
Berlin, 2.3.2010. Kaum im Amt zeigt der neue Gesundheitskommissar der Europäischen Union - 
John Dalli - wie er den Wind in Sachen Gentechnik künftig wehen lassen will: Heute hat er den 
Anbau für die Gentechnik-Kartoffel Amflora der Firma BASF genehmigt. Während man sich in 
der Konzernzentrale in Ludwigshafen die Hände reibt, ist es ein schlechter Tag für Lebensmit-
telwirtschaft, Bauern und Verbraucher.  
 
„Es ist völlig unverständlich, warum ein Gesundheitskommissar die Bedenken der Europäischen 
Behörde für Arzneimittelprüfung (EMEA) an der Antibiotika-Resistenz der Amflora übergeht und 
dann noch eine Vermischung mit Speisekartoffeln gestattet“, kommentiert Felix Prinz zu Löwen-
stein, Vorsitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), den Vorgang. Dies 
sei besonders unverständlich, weil mittlerweile konventionell gezüchtete Sorten mit den gleichen 
technischen Eigenschaften wie Amflora zur Verfügung stünden. 
 
Als dreist wertet Löwenstein die Grenzwertregelung, nach der Verbraucher tolerieren müssen, 
dass pro 25-kg Sack bis zu drei Knollen gentechnisch verändert sein können, obwohl Amflora 
gar nicht für den Verzehr geprüft oder zugelassen ist. 
 
Nach Ansicht des BÖLW unterstreicht die Amflora-Genehmigung die Notwendigkeit, den bereits 
im Dezember 2008 von den EU-Umweltministern gefassten Beschluss umzusetzen, wonach 
auch eine Bewertung der sozio-ökonomischen Folgen des Anbaus von Gentechnik-Pflanzen 
vorzunehmen ist. „Ein Aspekt der im Zulassungsverfahren bislang völlig ausgeblendet wird“, so 
Löwenstein.  
 
Da bislang lediglich 20 ha Anbaufläche für die Gentechnikknolle im zentralen Register angemel-
det worden sind, ist für 2010 praktisch nicht mit der Erzeugung von Amflora zu rechnen. „Wir 
können jetzt nur noch auf die Vernunft der Erzeuger zählen, auch ab 2011 dem Risiko von Ver-
mischung und daraus resultierendem Streit zwischen Nachbarn aus dem Weg zu gehen“, hofft 
der BÖLW-Vorsitzende.  
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um ein Belegexemplar wird gebeten. 
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